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Rundschreiben 01/2021 
 

 

Sehr geehrtes Mitglied, 

 

auch das Jahr 2021 bleibt spannend, genaue Planungen sind herausfordernd. 

Ursprünglich war unsere Mitgliederversammlung im Mai geplant. Wir haben uns 

entschlossen, wie die Schlossfestspiele, später in den Sommer zu gehen. Hoffentlich 

sind bis dahin mehr Bürger geimpft und das Sommer-Wetter hilft uns vielleicht auch 

ein bisschen.   

 

Daher laden wir Sie am 

 

Dienstag, 13. Juli 2021, 18:00 Uhr, 

in den Schlosshof, 

Schloss Ettlingen 

 
 

sehr herzlich ein. 

 

Anträge an die Mitgliederversammlung können bei der Geschäftsstelle bis 14 Tage 

vor der Veranstaltung eingereicht werden. 

 

Tagesordnung:   

 1.  Begrüßung, Eröffnung 

 

2. Berichte 

a) Vorsitzender 

b) Schatzmeister 

c) Kassenprüfer 

 

3. Beratung und Entlastung 

  

4. Beratung über Förderpreis Junge Künstler 

 

5. Anträge an die Mitgliederversammlung 

 

6. Verschiedenes 
 

 



Blatt 2 zum Mitgliederrundschreiben 01/2021 

 

Für die Mitgliederversammlung haben wir folgendes Hygienekonzept erstellt (Stand 

07.06.21 Öffnungsschritt 2, parallel Inzidenz unter 35) Wird regelmäßig aktualisiert! 

 

 Zutritt nur mit tagesaktuellem, negativem Corona Test. Bitte zeigen Sie am 

Eingang Ihr Testergebnis schriftlich oder auf Ihrem Smartphone vor. 

 

 Genesene und geimpfte Personen sind im Sinne der COVID-19-Schutz-

maßnahmen-Ausnahmeverordnungen des Bundes von der Testpflicht befreit. 

Welche Nachweise müssen Geimpfte und Genesene vorlegen? 

 Geimpfte müssen einen Nachweis für einen vollständigen Impfschutz vorlegen 

– zum Beispiel den gelben Impfpass oder per App (Corona-Warn-App 

/CovPass) auf Ihrem Smartphone. Je nach Impfstoff bedarf es ein oder zwei 

Impfungen für einen vollständigen Schutz. Seit der letzten erforderlichen 

Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Zusätzlich darf 

man keine Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion aufweisen. Dazu 

gehören Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder 

Geschmacksverlust. 

 Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test (oder einen 

anderen Nukleinsäure Nachweis), der mindestens 28 Tage und maximal 

sechs Monate zurückliegt. Auch hier gilt zusätzlich, dass die Freiheiten nur für 

Menschen ohne Covid-19-typische Krankheits-Symptome gelten. 

 

 Bestuhlung: Reihenbestuhlung mit 1,5 m Abstand! 

 

 Bitte tragen Sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder 

anderweitige Medizinische Maske nach § 3 Corona-Verordnung B-Wü. 

14.05.21) bis zu Ihrem Sitzplatz und auf dem Gang zur Toilette o.ä. 

 

 Eine Möglichkeit zur Handdesinfektion ist vorhanden und es besteht die 

Möglichkeit auf gründliches Händewaschen in den Sanitäranlagen. 

 

 Gemäß §7 Datenverarbeitung der Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württemberg werden wir von den teilnehmenden Mitgliedern/Gästen den 

Vor- und Nachnamen, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, 

soweit vorhanden, die Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der 

Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der 

Ortspolizeibehörde erheben und speichern (4 Wochen, danach werden die 

Daten gelöscht). 

 

Aus zeitlichen Gründen, bringen Sie bitte zur Mitgliederversammlung das 

beiliegende Kontaktdatenformular, ausgefüllt mit! Vielen Dank. 

 Die Zutritts- und Teilnahmeverbote in den verschiedenen Bereichen gelten für 

Personen, die einer Absonderungspflicht unterliegen und nicht wie bisher für 

alle Personen, die in den vergangenen 14 Tagen in Kontakt mit einer mit dem 

Coronavirus infizierten Person standen. Weiterhin gelten die Zutritts- und 

Teilnahmeverbote für Personen, die typische Symptome einer Corona-

Infektion aufweisen, die die Maskenpflicht nicht erfüllen, oder die trotz 

entsprechendem Erfordernis weder einen negativen Testnachweis, eine 

Impfdokumentation noch einen Genesenen Nachweis vorlegen. 
 

 

 



Blatt 3 zum Mitgliederrundschreiben 01/2021 

 

Dieses Jahr dürfen wir unsere Mitgliederversammlung am Ursprungsort der 

Schlossfestspiele abhalten. Intendantin Frau Solvejg Bauer wird uns dann in dieser 

tollen Festspielatmosphäre, nach dem offiziellen Teil, eine kleine Kostprobe aus dem 

diesjährigen Musical-Programm von Künstlerinnen und Künstlern präsentieren.  

Auf dieses Stückchen „Normalität“ sind wir sicherlich alle sehr gespannt.  
 

Liebe Freunde der Schlossfestspiele, wir freuen uns, wenn Sie Ihre Freunde oder 

Bekannte, die sich für die Schlossfestspiele interessieren, zur Mitgliederversammlung 

mitbringen.  

Damit wir den Ablauf der Mitgliederversammlung besser planen können, bitten wir 

Sie, uns Ihre Teilnahme und mit wie vielen Personen, mit beiliegender Anmeldung bis 

spätestens 01. Juli 2021 verbindlich mitzuteilen.  
 

Die Schloßfestspiele starten eine Woche später mit der 1. Premiere im Schlosshof, der 

Kartenvorverkauf beginnt am 11.06.21. Anstelle eines Musicals wird es eine Musical-

Revue, „A Grand Night for Singing“ geben, die geplante Operette vom letzten Jahr 

„Die Fledermaus“, ein Schauspiel „Geschlossene Gesellschaft“ ein Drama von Jean-

Paul Sartre und ein Kinderstück „Aschenputtel“. 

 

Am Sonntag 20. Juni findet der Schlosserlebnistag statt. Die Schlossfestspiele werden 

an diesem Nachmittag in mehreren Räumen des Schlosses und auf der Schlosshof-

bühne, einen musikalischen Beitrag präsentieren.  

 

Einen Mitgliedsantrag haben wir dem Rundschreiben beigefügt, mit der Bitte ihn an 

Interessierte in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiterzugeben, denn wir möchten 

weiterhin das Mitgliederwachstum forcieren. 

 

Im Jahr 2019 haben wir zum 1. Mal einen Nachwuchs-Förderpreis ausgelobt. Da 

dieses Jahr, zumindest abgespeckt, die Schlossfestspiele wieder stattfinden können, 

möchten wir wieder einen „Förderpreis Junge Künstler“ überreichen. Die Finanzierung 

des Preises soll wieder über Sonderspenden der Mitglieder gestemmt werden. Jedes 

Mitglied, das gespendet hat, kommt in die „Jury“ und darf mitbestimmen, welche/r 

Nachwuchskünstler gewonnen hat. Wir möchten dies in der MV mit Ihnen 

besprechen, daher steht es in der Tagesordnung. Den Ort der Preisverleihung teilen 

wir Ihnen noch mit. 

 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen und verbleibe bis dahin  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Freunde der Schlossfestspiele 

Ettlingen e. V. 

 

 
Patrick Ertel 

Vorsitzender 

 

 Anmeldebogen für die Mitgliederversammlung + Mitgliedsantrag 

 Kontaktdatenformular: Bitte ausgefüllt zur MV mitbringen 


